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29. Verordnung: Abfalleinzugsbereichsverordnung 

 

28. 
Verordnung 

der Landesregierung über die Abfuhr von Abfällen 
(Abfallabfuhrverordnung) 

 
Auf Grund des § 8 des Vorarlberger Abfallwirt-

schaftsgesetzes (V-AWG), LGBl.Nr. 1/2006, wird 
verordnet: 

 
§ 1 

Anwendungsbereich, Grundsätze 

(1) Diese Verordnung enthält Regelungen über 
die Bereitstellung, Sammlung und Abfuhr von 
Abfällen, die der Systemabfuhr unterliegen, soweit 
dies im überörtlichen Interesse zur Erreichung der 
in § 1 V-AWG festgelegten Ziele und Grundsätze 
erforderlich ist. 

(2) Die Bereitstellung, Sammlung und Abfuhr 
von Abfällen, die der Systemabfuhr unterliegen, hat 
so zu erfolgen, dass die in § 1 Abs. 4 V-AWG ge-
nannten Gefährdungen, Belästigungen und Beein-
trächtigungen möglichst gering gehalten werden.  

 
§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Siedlungsabfälle sind Abfälle aus privaten 
Haushalten und andere Abfälle, die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit oder Zusammensetzung den Ab-
fällen aus privaten Haushalten ähnlich sind; bei der 
Zuordnung ist das Europäische Abfallverzeichnis 
zu berücksichtigen. 

(2) Gemischte Siedlungsabfälle (Restabfälle) 
sind nicht gefährliche Siedlungsabfälle, von denen 
biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfäl-
le, kompostierbare Garten- und Parkabfälle, Alt-
speisefette und Altspeiseöle sowie getrennt zu sam-
melnde Altstoffe und Verpackungsabfälle zuvor 
ausgesondert wurden.  

(3) Sperrige Siedlungsabfälle (Sperrmüll) sind 
nicht gefährliche Siedlungsabfälle, die aufgrund 
ihrer Größe nicht in den üblichen Abfallbehältern 
abgeführt werden können und von denen kompos-
tierbare Garten- und Parkabfälle und getrennt zu 
sammelnde Altstoffe zuvor ausgesondert wurden. 

(4) Bioabfälle sind getrennt gesammelte biolo-
gisch abbaubare Siedlungsabfälle (biologisch ab-
baubare Küchen- und Kantinenabfälle, kompos-
tierbare Garten- und Parkabfälle), welche in den 
von der Gemeinde zur Verwendung vorgeschriebe-
nen Abfallbehältern abgeführt werden können. 

(5) Sperrige Garten- und Parkabfälle sind bio-
logisch abbaubare Siedlungsabfälle, die aufgrund 
ihrer Größe oder Menge nicht in den von der Ge-
meinde zur Verwendung vorgeschriebenen Abfall-
behältern abgeführt werden können. 

(6) Abfallbehälter sind Abfalltonnen, Abfall-
container oder Abfallsäcke, die zur Sammlung und 
zum Abtransport der nicht gefährlichen Siedlungs-
abfälle, die der Systemabfuhr unterliegen, dienen. 

 
§ 3 

Art und Anzahl der Abfallbehälter 

(1) Die Gemeinde ist verpflichtet, für die 
Sammlung und Abfuhr der Restabfälle sowie der 
Bioabfälle Abfallbehälter zur Verwendung vorzu-
schreiben, die eine möglichst verursachergerechte 
Zuordnung zu den Abfallbesitzern erlauben. 

(2) Die Gemeinde hat Anzahl und Größe der zu 
verwendenden Abfallbehälter unter Berücksichti-
gung der vorgesehenen Abfuhrtermine (§ 6) so 
festzulegen, dass die üblicherweise anfallenden 
Mengen an Restabfällen und Bioabfällen in ord-
nungsgemäß verschlossenen Abfallbehältern unter-
gebracht und zur Abfuhr bereitgestellt werden kön-
nen. 

 
§ 4 

Bereitstellung von Abfällen 

(1) Abfallbesitzer haben Abfälle, die der Sys-
temabfuhr unterliegen, in den von der Gemeinde 
vorgesehenen Abfallbehältern rechtzeitig zu den 
von der Gemeinde festgelegten Abfuhrterminen zur 
Abfuhr bereitzustellen. Dies gilt nicht, soweit durch 
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Verordnung der Gemeindevertretung bestimmt 
wird, dass Abfälle zu Sammelstellen zu bringen 
sind. 

(2) Abfälle nach Abs. 1 sind auf der Liegen-
schaft, auf der sie anfallen, an geeigneter, leicht 
zugänglicher Stelle im unmittelbaren Nahbereich 
zu einer öffentlichen Verkehrsfläche oder gege-
benenfalls auf dem in der Nähe gelegenen Über-
nahmsort bereitzustellen. Die Bereitstellung hat so 
zu erfolgen, dass insbesondere die Gesundheit von 
Menschen nicht gefährdet und keine unzumutbaren 
Belästigungen bewirkt werden, die Verkehrssicher-
heit nicht beeinträchtigt wird und die Sammlung 
und Abfuhr der bereitgestellten Abfälle möglichst 
rasch und leicht durchgeführt werden kann.  

(3) Falls wieder befüllbare Abfallbehälter, wie 
z.B. Abfallcontainer oder Abfalltonnen verwendet 
werden, sind diese nach erfolgter Abfuhr möglichst 
rasch wieder an ihren Aufstellungsort auf der Lie-
genschaft zurückzustellen. 

(4) Sperrige Siedlungsabfälle sowie sperrige 
Garten- und Parkabfälle können ohne Verwendung 
der vorgeschriebenen Abfallbehälter zur Abfuhr 
bereitgestellt werden. 

 
§ 5 

Getrennte Abgabe bestimmter Abfälle 

(1) Restabfälle und Bioabfälle dürfen nur ge-
trennt von den übrigen Abfällen zur Abfuhr bereit-
gestellt werden. 

(2) Altpapier, Altmetalle und Alttextilien, die 
keine Verpackungsabfälle sind, müssen vom Ab-
fallbesitzer getrennt gesammelt, bereitgestellt so-
wie bei den von der Gemeinde hierfür festgelegten 
Sammelstellen getrennt abgegeben werden. 

 
§ 6 

Abfuhrtermine 

(1) Die Gemeinden haben Restabfälle mindes-

tens alle vier Wochen und Bioabfälle mindestens 
alle zwei Wochen einzusammeln und abzuführen. 

(2) In begründeten Einzelfällen kann von den in 
Abs. 1 angeführten Fristen abgewichen werden. 

(3) Die Gemeinden haben mindestens einmal 
jährlich eine Sperrmüllsammlung durchzuführen, 
sofern sperrige Siedlungsabfälle nicht im Rahmen 
der Restabfallsammlungen oder bei einer Sammel-
stelle (z.B. Bau- oder Recyclinghof der Gemeinde) 
abgegeben werden können. 

 
§ 7 

Mindestausstattung von Sammelstellen 

Sammelstellen sind so auszustatten und anzu-
legen, dass Gefährdungen, Belästigungen und Be-
einträchtigungen nach § 1 Abs. 4 V-AWG mög-
lichst gering gehalten werden, die Verkehrssicher-
heit nicht beeinträchtigt wird und die Benutzbarkeit 
und Zugänglichkeit durch Abfallbesitzer und Ab-
fallsammeldienst leicht möglich ist.  

 
§ 8 

Informationspflicht der Gemeinde 

Die Gemeinde hat die Abfallbesitzer regelmä-
ßig über die für die Bereitstellung, Sammlung und 
Abfuhr von Abfällen maßgeblichen Umstände und 
Vorschriften zu informieren. Entsprechende Infor-
mationen in Kurzform sind auch an den Sammel-
stellen anzubringen. 

 
§ 9 

Inkrafttreten,  
Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2006 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung der Landesregie-
rung über die Abfuhr von Abfällen durch die Ge-
meinde (Abfallabfuhrverordnung), LGBl.Nr. 45/ 
1988, außer Kraft. 

 
Für die Vorarlberger Landesregierung: 

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  
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29. 
Verordnung 

der Landesregierung über die Festlegung des  
Einzugsbereiches für eine Abfallbeseitigungsanlage 

(Abfalleinzugsbereichsverordnung) 

 
Auf Grund des § 14 Abs. 1 und 2 des Vorarl-

berger Abfallwirtschaftsgesetzes, LGBl.Nr. 1/2006, 
wird verordnet: 

 
§ 1 

Einzugsbereich 

(1) Für alle in den Gemeinden anfallenden nicht 
gefährlichen Siedlungsabfälle, die der Systemabfuhr 
unterliegen, ausgenommen biologisch abbaubare 
Küchen- und Kantinenabfälle und kompostierbare 
Garten- und Parkabfälle sowie sonstige getrennt 
gesammelte Altstoffe, wird ein Einzugsbereich zu-
gunsten der Restabfallsplitting- und Trocknungs-
anlage der Hubert Häusle GmbH im Abfallwirt-
schaftszentrum Königswiesen in Lustenau/Fußach 
festgelegt. 

(2) Der Abs. 1 gilt nicht für Abfälle, die in der 
Gemeinde Mittelberg anfallen.  

 

§ 2 
Andienungspflicht 

Abfälle nach § 1 Abs. 1 sind an die dort ge-
nannte Abfallbeseitigungsanlage abzuführen und 
entsprechend den bekannt gegebenen betrieblichen 
Vorschriften zu übergeben. 

 
§ 3 

Übernahmepflicht 
Der Betreiber der Abfallbeseitigungsanlage nach 

§ 1 Abs. 1 ist verpflichtet, die nach § 2 übergebenen 
Abfälle zu übernehmen. 

 
§ 4 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2006 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Verordnung der Landesregie-
rung über die Beseitigung von Abfällen (Abfall-
beseitigungsplan), LGBl.Nr. 47/1988, außer Kraft. 

 
Für die Vorarlberger Landesregierung: 

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  
 


